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Das Rote Kreuz.

fort ein wertvoller Fingerzeig. Daneben wird tomcn lieber ärztliche Hälfe in Anspruch nch-

auch hier eine vernünftige Lebensweise mit inen, als durch Zuwarten oder gar durch

regelmäßiger Bewegung die beste Borbcu- j ungeeignete Sclbstbehandlung daS Leiden zu

gungsmaßrcgel sein. Die Hauptsache wird verschlimmern und damit eine Gefahr herauf-
aber die sein, daß Leute, die die Anlage zu zubeschwöreu, die ihnen vielleicht das Leben

solchen Leiden haben, bei den ersten Symp- kosten kann.

Llcktung — Âàuktionzmàial!
^Lgsn kaumnicingsl im bisherigen stokcil ill ckas INcigaiin für à ?nitruktions-

unä kursincitoricil verlegt roorclen. Oie kursleitsr werüen eriuckt, clcis Material nicbt

mekr, rois bisher, an 6as sikigsnöliische ZanitätsmagaÄn ^urükiulenclen, lonüsrn an

à Zlireile:

kotez Xreui. ì(slirlì L Oeler, licigerkclU5,^s^ermcinn5ticiuz. Lern

lum 5ctuitz 6sz

Seitdem das Gesetz zum Schulz deS ssei-

chens und des Namens des Noten Kreuzes
in Kraft getreten ist, und wir unsere Zweig-
vereine und andere Hülfsorganisationen gc-

beten haben, auf bestehende Mischräuche ein

wachsames Auge zu halten, werden wir auf

Bergehen gegen das Gesetz sehr häufig ans-

mcrksam gemacht und noch öfter um Ans
kunst angegangen. Bei diesen Gesetz'esnber-

tretnngen handelt es sich ja wohl selten um

böse Absicht, sondern sie geschehen meist anS

Unkenntnis. Früher war es so ziemlich selbst-

verständlich, daß jeder, der seinem Nächsten

in LeibeSnvtcn irgendwie beisprang, sich mit
einem roten Kreuz versah, so daß man heute

Ncühe hat, mit dieser Gewohnheit abzubrechen.

So tragen noch an mehreren Orten die

Sanitätsleutc bei den Feuerwehren das rote

Kreuz auf Armbinde oder sonstwie angebracht.

Auch die Sanitätspolizei in Städten war
mit rotem Kreuz geschmückt, gewiß ohne

Berechtigung, da sie ebensowellig wie die

Feuerwehr mit dem schweizerischen Noten

Kreuz in Beziehungen steht. Darüber gibt
das Bundesgcsetz vom 14. April 1910 mit

kotsn kreuiez.

aller Deutlichkeit Auskunft und wir be-

nützen die Gelegenbeit, zuhanden der ver-

schiedenen Fragesteller das Gesetz an dieser

Stelle noch einmal zum Abdruck zu bringen.

kuiàsgsietz bstrsfiLml ckon 5ckutz lies

leicksns uncl äos Ucimens lies Koten

Kreuzes.

tVom 1-l. April tttllm

D i e B u il d e s v c r s a m m lung
der schweizerischen Gidgenossenschast,

in Ausführung der Art. 2.1, 27 und 28 der

Ucbereinkunft zur Verbesserung des Loses

der Verwundeten und Kranken der Heere im

Felde, vom 0. Juli 1906 t

in Anwendung der Art. 20, 60 und 64^
der Bundesverfassung t

nach Einsichtnahme der Botschaft des Bun-
desrates vom 15. März 1909,

beschließt:

Art. 1. Zur Verwendung des Roteil

Kreuzes ans weißem Grunde lind der Worte
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„Rotes Kreuz" oder „Genfer Kreuz" als

Namen oder zur Bezeichnung ihrer Tätig- j

keit sind außer dem Heeressanitätsdienft nur
berechtigt:

Tas internationale Komitee des Roten

Kreuzes in Genf.
Der schweizerische Zentralverein vom Roten

Kreuz und die vom Bundesrate als Hülfs-

organe des Zentralvereins anerkannten Ber- l

eine und Anstalten.
Die vom Bunde als Organe der freiwilligen j

Sanitätshülfe im Heere und als Organe der

Ausbildung von Krankenpflegepersonal unter- l

stutzten Vereine und Anstalten, welche als

Hülfsorgane des Zentralvereins vom Roten ^

Kreuz nicht anerkannt sind, dürfen das Rote

Kreuz nur verwenden, sofern diese Verwen- j

dung schon vor dem Inkrafttreten dieses Ge-

setzcs bestanden hat.

Art. 2. Wer, ohne zur Verwendung des

Zeichens des Roten Kreuzes auf weißem

Grunde oder der Worte „Rotes Kreuz",
„Genfer Kreuz" berechtigt zu sein, dieses

Zeichen oder diese Worte oder damit zu

verwechselnde ähnliche Zeichen oder Worte

auf Erzeugnissen oder deren Verpackung an-

bringt oder derart bezeichnete Erzeugnisse

verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt,
oder jene Zeichen oder Worte in anderer

unbefugter Weise verwendet, wird mit Geld-

büße bis zu Fr. 500 oder mit Gefängnis
bis zu einem Monat oder mit Geldbuße und

mit Gefängnis innerhalb der angegebenen

Begrenzung bestraft.

Gegen Rückfällige können diese Strafen
auf das Doppelte erhöht werden, wem? nicht

drei Jahre seit der letzten Verurteilung wegen

Uebertretung dieses Gesetzes verflossen sind.

Art. 3. Bei der Beurteilung von Ueber-

trctnngen dieses Gesetzes finden die allge-
meinen Bestimmungen des ersten Abschnittes
des Bundesgesetzes über das Bnndesstraf-
recht vom 1. Februar 1853 entsprechende

Anwendung.
Die strafrechtliche Verfolgung und Beur-

teilung der Uebertretungcn dieses Gesetzes

ist Sache der Kantone.

Art. 4. Gesetzwidrig bezeichnete Erzeugnisse

und Verpackungen sind durch die zuständige

Behörde zu beschlagnahmen.

DaS Gericht ordnet selbst im Falle der

Freisprechung die Vernichtung der gesetz-

widrigen Bezeichnung an.

Die Gegenstände sind nach Vernichtung
der Bezeichnung dem Eigentümer gegen Ent-

Achtung der Kosten der Vernichtung, sowie

der ihm auferlegten Gerichtskoften und Bußen

zurückzugeben.

Art. 5. Firmen und Vereinsnamen, deren

Gebrauch nach Art. 1 und 2 verboten ist,

dürfen nicht in das Handelsregister einge-

tragen werden.

Ebenso ist Fabrik- und Handelsmarken

sowie gewerblichen Mustern und Modellen,
die nach diesem Gesetze unzulässig sind, die

Eintragung inS Markenregister oder die Hin-
terlegung zu versagen. Ist irrtümlicherweise
eine solche Marke eingetragen oder die Ein-

tragung eines solchen Musters oder Modelles

zugelassen worden, so kann das eidgenössische

Departement, dem die Aufsicht über die Ein-

tragungs- oder Hinterlegungsstelle zusteht,

die Löschung der Marke oder der Hinter-
legung anordnen.

Art. 6. Militärpersonen, die in Kriegs-
zeiten nnbefugterweise das Zeichen des Roten

Kreuzes auf weißem Grunde oder die Worte

„Rotes Kreuz" oder „Genfer Kreuz" ver-

wenden, werden mit Gefängnis bis zu sechs

Monaten bestraft.

In geringfügigen Fällen wird der Fehl-
bare nur disziplinarisch bestraft.

Ebenso wird die mißbräuchliche Verwen-

dung durch Militärpersonen in Friedens-

zeiten nur disziplinarisch bestraft.

Art. 1. Zivilpersonen, die in Kriegszcitcn

unbefugterweise die Fahne oder die Arm-
binde vom Roten Kreuz benutzen, werden

mit Gefängnis bis zu sechs Monaten be-

straft.
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Art. 8. Vergehen gegen Art. 0, die nicht

bloß disziplinarisch zu bestrafen sind, lind

gegen Art. 7 werden durch die Militärge-
richte beurteilt.

Tie Bestimmungen des ersten Abschnittes
des Militärstrafgcjctzes vom 27. August 1831

finden hierbei entsprechende Anwendung.

Art. 9. DaS gegenwärtige Gesetz tritt mit
dem t. Januar 1911 in Wirksamkeit.

Vor dem t. Januar 1911 erworbene Na-

men von Vereinen oder Anstalten oder Gc-

schäftssirmcn, die mit diesem Gesetz in Wider-

spruch stehen, sind bis zum 1. Dktvber 19l2
abzuändern.

Vom gleichen Zeitpunkte an haben die

Negisterbehörden die Aenderung oder tlosch-

ung der Geschäftsfirmcn zu veranlassen, die

den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider sind.

Die Eintragung einer Jabrik- oder Hau-
delsmarkc in das Markcnregister oder die

.Hinterlegung eines gewerblichen Musters oder

Modells, welche dem gegenwärtigen Gesetze

zuwider sind, gelten mit dem 1. Dktvber 1912

als erloschen.

Art. 19. Der Bundesrat wird beauftragt,

auf Grundlage der Bestimmungen des Ban-

dcSgesetzes vom 17. Juni 187-1 betreffend die

Volksabstimmungen über BnndeSgesclze und

Bundesbeschlüsse die Bekanntmachung dieses

Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der

Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Also beschlossen vom Ständeratc,

Bern, 8. April 1910.

Der Präsident: llkteri.

Der Protokollführer: Ocivill.

Also beschlossen vom Nationalratc,

Bern, 11. April 1910.

Der Präsident: lîollel.
Der Protokollführer: Zàtzmcinli.

Wir sind allen denjenigen dankbar, die

uns durch geeignete Mitteilungen in dem

Bestreben, dem Gesetz zur Nachachtung zu

verhelfen, bchülflich sind, und nur werden

auch künftig nicht verfehlen, Ncklamativnen

dieser Art an die zugehörigen Stellen weiter

zuleiten.
Isntrcàkràrjcit

à sckwsi2. lîotsn ìirsuisz.

5àLÌ2erilckLr Zamariterbunö.

Zitzung äss 2sàalvoritcin6ss, Zamstag 6sn 12. ?uli 1Y13, nackmittcigs 3 llkr,
in vlten.

Zus clen vsrllcinälurigsii:
1. In den schweizerischen Samariterbund werden folgende Sektionen aufgenommen:

Mn o len, Bcscnbüren, Walzen Hausen und Enge Jetsenan bei Bern.

2. Der ostschwcizcrischc Zülfslehrerknrs in Teufen beginnt am 10. August und dauert

bis 10. August 1919. Zur den Jall, daß zu viel Anmeldungen einlaufen, ist eine Aufnahins

prütung vorgesehen. Die .llursleitung übernehmen die .Zerren 1>r. Zoldercgger in Teufen

iTheorieg Adj.-Untcroff. Altherr in Basel iPrapisj und Jntlikofer in Teufen <Adm. Leitung».

3. Gcmän Beschluß der Tclcgiertcnversammlung vom 1. Mai, in Vreuzlingen, kommt

die Armbinde mit der Aufschrift „Samariter" zum Vertrieb. Diese wird vom Samariter-
verein Langenthal zum Preise von -W Np. erstellt und muß beim Zentralvorstand des

schweizerischen Samariterbundes bestellt werden.
Der Protokollführer: Lîsli.
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